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Menschlichkeit stärken
Unsere 6 Forderungen zur Bundes-Tags-Wahl 2021

 

 

Ein Porträt des BeB 
 
Der Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e.V. (BeB) ist ein 
Fachverband der Diakonie. Auf der Grundlage seiner ethischen Haltung, 
seines christlichen Menschenbildes sowie der UN-
Behindertenrechtskonvention setzt er sich für die Belange von Menschen 
mit Behinderung oder psychischer Erkrankung und deren Angehörigen 
ein. Zwei gewählte Beiräte aus diesen Personengruppen begleiten den 
BeB im kritisch-konstruktiven Dialog. 
 
Als Interessenvertretung von über 600 evangelischen Einrichtungen, 
Diensten und Initiativen der Behindertenhilfe und Sozialpsychiatrie 
arbeitet der BeB daran, die gesellschaftlichen und sozialpolitischen 
Rahmenbedingungen zu verbessern, die volle, wirksame und 
gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen in ihrer Vielfalt zu fördern 
sowie umfassende Mitbestimmung von Menschen mit Behinderung oder 
psychischer Erkrankung zu realisieren. 
 
 
Das ist der BeB: 
 
Der Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e.V. (BeB) ist ein 
Zusammenschluss von rechtlich selbständigen (gemeinnützigen) Einrichtungen 
und Diensten der diakonischen Behindertenhilfe und Sozialpsychiatrie. Ihm 
gehören zurzeit bundesweit 287 Rechtsträger mit ca. 388 Teileinrichtungen an. 
Für mehr als 100.000 Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung 
aller Altersstufen und Behinderungsgrade werden Angebote vorgehalten. Damit 
deckt der diakonische Fachverband wesentliche Teile der Angebote der 
Behindertenhilfe sowie der Sozialpsychiatrie in Deutschland ab. 
 
Die Mitgliedseinrichtungen und -dienste, in denen mehr als 80.000 Menschen 
angestellt sind, bieten Hilfen für Menschen mit geistiger Behinderung, 
körperlicher Behinderung, psychischer Erkrankung und/oder seelischer 
Behinderung an. Dem Verband angeschlossen sind außerdem rechtlich 
selbständige Vereinigungen und Selbsthilfegruppen von Menschen mit 
Behinderung oder psychischer Erkrankung. Der BeB fördert, unterstützt und 
begleitet Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung und deren 
Angehörige. 
 
Der BeB ist 1998 durch Fusion aus dem Verband evangelischer Einrichtungen 
für Menschen mit geistiger und seelischer Behinderung e.V. (VEEMB) und dem 
Verband Evangelischer Einrichtungen für die Rehabilitation Behinderter e.V. 
(VEERB) entstanden. Die beiden Verbände haben ihre Wurzeln in der über 
100-jährigen Arbeit der evangelischen Behindertenhilfe. In den zurückliegenden 
20 Jahren hat sich der Verband durch zwei Umzüge – insbesondere von 
Stuttgart nach Berlin –, diverse Strukturänderungen, inhaltliche 
Weiterentwicklungen und zukunftsweisende Projekte zu einem bedeutenden 
Akteur der Behindertenhilfe in Deutschland entwickelt. 

1.   Digitale Teilhabe von Menschen mit Behinderung  
und seelischen Erkrankungen 

Corona zeigt:
Das Internet ist wichtig für Teilhabe. 
Viele Menschen in Einrichtungen haben weniger Möglichkeiten zur Teilhabe. 
Dabei ist das Internet gerade jetzt wichtig für:
	 •	 Die	Selbst-Bestimmung.	
	 •	 Für	Infos.
	 •	 Für	Treffen	mit	Freunden	und	Freundinnen.	
	 •	 Für	verschiedene	Angebote.
Aber.
Es	gibt	noch	Barrieren	in	den	Bereichen:	
	 •	 Technik.
	 •	 Geld.	
	 •	 Hilfe	von	anderen	Menschen.	

Deshalb fordern wir: 
1. Das Recht auf digitale Teilhabe.
		 Im	9.	Sozial-Gesetz-Buch	soll	stehen:	
	 •	 Menschen	mit	Behinderungen	haben	das	Recht	auf	digitale	Teilhabe.	
	 •	 Das	muss	für	das	Recht	auf	digitale	Teilhabe	gemacht	werden.
	 •	 So	können	Menschen	mit	Behinderungen	im	Internet	gut	teilhaben.	

2. Mehr Grund-Sicherung
	 Die	Grund-Sicherung	ist	Geld	vom	Staat.
	 Wenn	das	eigene	Geld	nicht	zum	Leben	reicht.	
 Wir wollen: 
		 Es	soll	in	der	Grund-Sicherung	jeden	Monat	80	Euro	mehr	geben.
	 Dieses	Geld	ist	für:	
	 •	 Telefon-Kosten.	
	 •	 Computer.
	 •	 Drucker.
 Diese Sachen sind wichtig für die digitale Teilhabe. 



Mehr Infos zu den Wahl-Forderungen in Leichter Sprache 
finden Sie auf dieser Internet-Seite: www.beb-ev.de/btw2021
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3. Geld für Technik 
	 Einrichtungen	müssen	Geld	bekommen:	
	 Damit	es	mehr	Technik	und	Internet	in	den	Einrichtungen	gibt.
	 Das	WLAN	in	Einrichtungen	darf	kein	Geld	kosten.	
 In allen Einrichtungen soll das Internet kostenlos sein. 

4. Technik lernen
		 Alle	müssen	wissen:	
	 So	benutzt	man	die	Technik	und	das	Internet.	
	 Das	muss	man	lernen	in:	
	 •	 Schulen.
	 •	 In	der	Ausbildung.	
	 •	 In	Einrichtungen.
	 Mitarbeiter	und	Mitarbeiterinnen	vor	Ort	müssen	wissen:	
	 So	macht	man	guten	Technik-Unterricht.
	 Und	gute	Unterstützung	bei	der	Technik.	

5.  Barriere-Freiheit Alles	muss	barriere-frei	sein.	
	 Zum	Beispiel:	
	 •	 Online-Angebote	von	Banken.
	 •	 Internet-Seiten.	
	 •	 Austausch-Möglichkeiten	im	Internet.	
	 Man	muss	die	Angebote	leicht	verstehen.	
	 Sie	müssen	für	alle	einfach	und	gut	sein.	

6.  Barriere-Freiheit in der Politik
	 Teilhabe	und	Mit-Bestimmung	muss	für	alle	einfach	sein.	
	 Niemand	darf	ausgeschlossen	werden.	
	 Alle	können	politisch	mit-reden	und	mit-bestimmen.
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2.  Mehr bezahlbare und passende Wohnungen für Menschen  
mit und ohne Behinderung 

Für	ein	selbst-bestimmtes	Leben	brauchen	Menschen	mit	Behinderungen	und	Menschen	
mit	seelischen	Erkrankungen	bezahlbare	Wohnungen.
Und	sie	brauchen	Möglichkeiten	für	gute	Teilhabe	am	Wohn-Ort.	
Beim	Wohnen	sind	Wünsche	von	Menschen	mit	Behinderungen	und	Menschen	mit	
seelischen Erkrankungen wichtig.

Das	Thema	Wohnen	und	Mieten	ist	im	Moment	sehr	wichtig	in	der	Politik.	
Dabei	dürfen	Menschen	mit	Behinderungen	nicht	vergessen	werden.	
Sie	dürfen	keine	Nachteile	haben.	

Deshalb fordern wir: 
1.  Mehr bezahlbare barriere-freie Wohnungen.
	 Wenn	der	Bau	von	neuen	Wohnungen	geplant	wird:	
	 Dann	soll	barriere-frei	gebaut	werden.
	 Sonst	soll	es	keine	Erlaubnis	zum	Bauen	geben.	

	 Es	soll	nur	Geld	für	die	Reparatur	von	alten	Wohn-Häusern	geben:
	 Wenn	dort	Wohnungen	barriere-frei	gemacht	werden.

2. Regeln für die Bau-Planung
	 Es	sollen	nur	Bau-Planungen	von	solchen	Häusern	erlaubt	und	gefördert	werden:	
	 Wenn	es	dort	später	auch	Angebote	für	Beratung	und	Hilfe	gibt.	
	 Zum	Beispiel:	
	 •	 	Beratung	für	Menschen	mit	Behinderungen	und	für	Menschen	mit	seelischen	 

Erkrankungen.
	 •	 Tages-Pflege.
	 •	 Angebote	für	inklusives	Wohnen.	
	 Zum	Beispiel	eine	Wohn-Gemeinschaft	von	Menschen	mit	und	ohne	Behinderung.

3. Menschen mit Behinderungen planen mit
	 	Interessen-Vertretungen	von	Menschen	mit	Behinderungen	und	Menschen	mit		 	
	 seelischen	Erkrankungen	sind	bei	den	Bau-Planungen	dabei.	
	 Sie	reden	mit.	
 Sie entscheiden	mit.	



Mehr Infos zu den Wahl-Forderungen in Leichter Sprache 
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4. Neue Regeln für besondere Wohnungen
	 Menschen	mit	Behinderungen	und	Menschen	mit	seelischen	Erkrankungen	sollen		 	
	 zwischen	verschiedenen	Wohn-Formen	aus-wählen.	
	 Zum	Beispiel:	
 •	 Einrichtung.	
	 •	 Betreute	Wohn-Gemeinschaft.
	 •	 Betreutes	Einzel-Wohnen.
	 •	 Betreutes	Paar-Wohnen.
	 Dafür	müssen	kleinere	Wohnungen	gebaut	werden.	
	 Es	muss	immer	Einzel-Zimmer	mit	Bad	geben.
 Das ist auch wegen Corona wichtig. 

5. Mehr Geld für moderne und umwelt-freundliche Gebäude
	 Wir	fordern	mehr	Geld	vom	Staat:	
	 Damit	Häuser	und	Wohnungen	modern	und	umwelt-freundlich	sind.	
	 Damit	Häuser	und	Wohnungen	barriere-frei	sind.	

6. Mehr bezahlbare Wohnungen
	 Wir	wollen	eine	klare	Regel:
	 So	viele	barriere-freie	Wohnungen	muss	es	in	neuen	Häusern	geben.	
		 Mieter	und	Mieterinnen	müssen	mehr	Rechte	bekommen.	
	 Besonders,	wenn	sie	von	Armut	bedroht	sind.	

7.  Einfacher an Häuser kommen
 Wenn sich Vereine für Menschen einsetzen: 
	 Dann	sollen	sie	einfacher	Häuser	kaufen	können.
	 Wenn	diese	Häuser	dem	Staat	gehören.	

8. Einfachere Regeln bei den Steuern
	 Steuer-Sachen	sollen	einfacher	werden:	
	 Für	inklusive	Wohn-Projekte	für	Menschen	mit	und	ohne	Behinderungen.
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3.  Verschiedene Arbeits-Möglichkeiten für Menschen mit  
Behinderungen und Menschen mit seelischen Erkrankungen 

Arbeit	ist	wichtig	für	alle	Menschen	in	unserer	Gesellschaft.	
Mit	Arbeit	verdient	man	eigenes	Geld.	
Mit	eigenem	Geld	kann	man	selbst-bestimmt	leben.
Durch	Arbeit	fühlt	man	sich	wertvoll	und	wichtig.	
Und	man	bekommt	Respekt	von	anderen	Menschen.	

In	den	letzten	Jahren	wurde	beim	Thema	Arbeit	viel	geregelt.
Menschen	mit	Behinderungen	haben	das	Recht	auf	Teilhabe	im	
Arbeits-Leben.
Aber	dieses	Recht	wird	noch	nicht	überall	beachtet.

Deshalb fordern wir: 
1.  Beratung für Menschen mit Behinderungen und Menschen mit  

seelischen Erkrankungen.
	 Es	soll	mehr	Kurse	und	Schulungen	für	Menschen	mit	Behinderungen	geben:	
	 Damit	sie	ihr	Arbeits-Leben	besser	planen	können.
	 Damit	sie	wissen:
	 Diese	Arbeits-Möglichkeiten	gibt	es.	
	 Diese	Arbeit	passt	zu	mir.	

2. Streichen von einem Text-Teil im 9. Sozial-Gesetz-Buch 
	 In	Paragraph	219	vom	9.	Sozial-Gesetz-Buch	steht	in	Absatz	2:	
	 Mindestmaß	wirtschaftlich	verwertbarer	Arbeitsleistung.	
 Das bedeutet: 
	 Das	Gesetz	sagt
	 bei	manchen	Menschen	reicht	die	Arbeits-Leistung	nicht	aus.
 Sie können nicht in einer Werkstatt arbeiten.
 Wir wollen: 
	 Das	soll	nicht	mehr	im	Sozial-Gesetz-Buch	stehen.	
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3. Mehr Hilfen durch neue Technik
	 Neue	Technik	bietet	neue	Arbeits-Möglichkeiten	für	Menschen	mit	Behinderungen	und	 
	 Menschen	mit	seelischen	Erkrankungen.
	 Deshalb	muss	weiter	an	dieser	Technik	geforscht	werden.	
	 Es	soll	einfach	Geld	für	diese	technischen	Hilfen	geben.

4.  Gerechter Lohn für Menschen mit Behinderungen und Menschen mit  
seelischen Erkrankungen

	 	Arbeit	von	Menschen	mit	Behinderungen	und	Menschen	mit	seelischen	Erkrankungen	 
	 verdient	Respekt.
	 Arbeit	von	Menschen	mit	Behinderungen	und	Menschen	mit	seelischen	Erkrankungen		
	 muss	gerecht	bezahlt	werden.	
	 In	den	Werkstätten	soll	mehr	Lohn	bezahlt	werden.	

5.  Arbeit für Menschen mit Behinderungen und Menschen mit  
seelischen Erkrankungen interessant machen 

	 Wenn	Arbeit-Geber	den	Menschen	mit	Behinderungen	und	Menschen	mit	seelischen	 
	 Erkrankungen	Arbeit	mehr	Arbeits-Plätze	geben:
	 Dann	gibt	es	mehr	Arbeits-Möglichkeiten.	

	 Arbeit-Geber	brauchen	mehr	Hilfe:	
	 Damit	sie	Menschen	mit	Behinderungen	und	Menschen	mit	seelischen	Erkrankungen			
	 Arbeit	geben	können.	
	 Diese	Hilfe	müssen	sie	einfach	bekommen.	
	 Und	sie	müssen	genug	Hilfe	bekommen.	

	 Wenn	Arbeit-Geber	keine	Arbeits-Plätze	für	Menschen	mit	Behinderungen	und			 	
	 Menschen	mit	seelischen	Erkrankungen	haben	wollen:	
	 Dann	müssen	sie	mehr	Straf-Geld	bezahlen.	
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4.  Gute Gesundheits-Angebote für alle 

Menschen	mit	Behinderungen	sind	besser	vor	Krankheiten	geschützt:	
Wenn	sie	selbst	mehr	dafür	machen	können.
Zum	Beispiel:
Über	gesunde	Ernährung.
Durch	Sport	und	Bewegung.	

Zum	Schutz	vor	Krankheiten	sind	gute	Gesundheits-Angebote	wichtig.
Diese	Angebote	müssen	für	alle	sein.
Niemand	darf	davon	ausgeschlossen	sein.	

Deshalb fordern wir: 
1. Mehr Gesundheits-Schutz für Menschen mit schwerer Behinderung und für   
 Menschen mit mehreren Behinderungen.
	 Menschen	mit	schwerer	Behinderung	oder	mit	mehreren	Behinderungen	können		 	
 schneller krank werden: 
	 •	 	Wenn	sie	sich	falsch	ernähren.	
	 •	 Wenn	sie	sich	nicht	genug	bewegen.	
	 •	 Wenn	Krankheiten	nicht	erkannt	werden.
	 Zum	Beispiel:	
	 Weil	eine	Person	nicht	sprechen	kann.	
	 Es	muss	gute	Gesundheits-Angebote	geben:	
	 Damit	diese	Menschen	nicht	krank	werden.
	 Und	damit	Krankheiten	früh	erkannt	werden.
	 Denn	dann	kann	man	noch	etwas	dagegen	machen.	

2. Weniger Barrieren bei Gesundheits-Angeboten
		 Räume	für	Behandlungen	und	Therapien	müssen	barriere-frei	sein.	
	 Damit	Menschen	mit	Behinderungen	sie	benutzen	können.	
	 Sonst	können	sie	ihr	Recht	auf	freie	Arzt-Wahl	nicht	benutzen.	

	 Es	soll	Geld	vom	Staat	geben:	
	 Für	barriere-freie	Räume	für	Behandlungen	und	Therapien.	
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3. Gesundheits-Einrichtungen einfacher machen für Menschen mit Behinderungen
		 Für	Menschen	mit	Lern-Schwierigkeiten	oder	mit	mehreren	Behinderungen	muss	der			
 Wechsel einfacher werden: 
	 Zwischen	Kranken-Haus	und	der	Behandlung	bei	einem	Arzt	oder	einer	Ärztin.	
	 Mitarbeiter	und	Mitarbeiterinnen	in	Kranken-Häusern	brauchen	mehr	Wissen	darüber:	
	 Das	ist	für	Menschen	mit	Behinderungen	wichtig.	
	 Menschen	mit	Behinderungen	brauchen	mehr	Infos	darüber:	
		 Das	soll	mit	mir	gemacht	werden.	
	 Diese	Infos	brauchen	auch	Angehörige	und	
 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
	 In	Kranken-Häusern	soll	es	Helfer	und	Helferinnen	für	Menschen	mit	Behinderungen	geben.	

4. Assistenz im Kranken-Haus
	 Menschen	mit	Lern-Schwierigkeiten	und	Menschen	mit	schwerer	Behinderung	brauchen		
	 eine	Assistenz-Person	im	Kranken-Haus.	
	 	Diese	Person	hilft	allen	Beteiligten	beim	Verstehen:	
	 •	 Das	soll	im	Kranken-Haus	gemacht	werden.	
	 •	 	Das	ist	für	die	Person	mit	Lern-Schwierigkeiten	und	Menschen	mit	schwerer		

Behinderung	wichtig.	
	 •	 Das	ist	für	die	Ärzte	und	Ärztinnen	wichtig.	

5. Mehr medizinische Hilfen 
	 Menschen	mit	Behinderungen	haben	ein	Recht	auf	medizinische	Hilfen.	
	 Es	muss	mehr	Hilfs-Angebote	geben.	
	 Es	soll	mehr	Hilfs-Angebote	zu	Hause	geben:
	 Damit	die	medizinische	Hilfe	zu	den	Menschen	kommen	kann.	
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6.	 Mehr	Pflege	für	Menschen	in	Einrichtungen
		 Viele	Menschen	mit	Behinderungen	in	Einrichtungen	brauchen	Pflege.
	 Aber.	
	 Oft	reicht	das	Geld	nicht	für	ausreichend	Pflege.	
	 Deshalb	muss	im	Gesetz	stehen:	
	 Die	Pflege	gehört	zur	Eingliederungs-Hilfe.	 
	 Und	es	gibt	mehr	Geld	für	die	Pflege.

7. Gesundheits-Angebote für Menschen mit seelischen Krankheiten
	 Es	gibt	immer	mehr	Menschen	mit	seelischen	Krankheiten.
		 Für	diese	Menschen	muss	es	mehr	Gesundheits-Angebote	geben.	
	 Niemand	darf	von	diesen	Hilfen	ausgeschlossen	werden.
	 Es	muss	auch	Hilfs-Angebote	für	Zuhause	geben.

8. Mehr und bessere Behandlungen für Menschen mit seelischen Krankheiten
	 Es	muss	mehr	und	bessere	Behandlungs-Möglichkeiten	für	Menschen	mit	seelischen		
	 Krankheiten	geben.	
	 Es	muss	mehr	Behandlungen	wie	in	einem	Kranken-Haus	geben:	
	 Auch	wenn	die	Behandlungen	woanders	gemacht	werden.	
	 Zum	Beispiel	zu	Hause.
	 Dafür	muss	mehr	Geld	eingeplant	werden.
	 Dafür	müssen	verschiedene	medizinische	Einrichtungen	zusammen-arbeiten.
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Menschlichkeit stärken
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Ein Porträt des BeB 
 
Der Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e.V. (BeB) ist ein 
Fachverband der Diakonie. Auf der Grundlage seiner ethischen Haltung, 
seines christlichen Menschenbildes sowie der UN-
Behindertenrechtskonvention setzt er sich für die Belange von Menschen 
mit Behinderung oder psychischer Erkrankung und deren Angehörigen 
ein. Zwei gewählte Beiräte aus diesen Personengruppen begleiten den 
BeB im kritisch-konstruktiven Dialog. 
 
Als Interessenvertretung von über 600 evangelischen Einrichtungen, 
Diensten und Initiativen der Behindertenhilfe und Sozialpsychiatrie 
arbeitet der BeB daran, die gesellschaftlichen und sozialpolitischen 
Rahmenbedingungen zu verbessern, die volle, wirksame und 
gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen in ihrer Vielfalt zu fördern 
sowie umfassende Mitbestimmung von Menschen mit Behinderung oder 
psychischer Erkrankung zu realisieren. 
 
 
Das ist der BeB: 
 
Der Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e.V. (BeB) ist ein 
Zusammenschluss von rechtlich selbständigen (gemeinnützigen) Einrichtungen 
und Diensten der diakonischen Behindertenhilfe und Sozialpsychiatrie. Ihm 
gehören zurzeit bundesweit 287 Rechtsträger mit ca. 388 Teileinrichtungen an. 
Für mehr als 100.000 Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung 
aller Altersstufen und Behinderungsgrade werden Angebote vorgehalten. Damit 
deckt der diakonische Fachverband wesentliche Teile der Angebote der 
Behindertenhilfe sowie der Sozialpsychiatrie in Deutschland ab. 
 
Die Mitgliedseinrichtungen und -dienste, in denen mehr als 80.000 Menschen 
angestellt sind, bieten Hilfen für Menschen mit geistiger Behinderung, 
körperlicher Behinderung, psychischer Erkrankung und/oder seelischer 
Behinderung an. Dem Verband angeschlossen sind außerdem rechtlich 
selbständige Vereinigungen und Selbsthilfegruppen von Menschen mit 
Behinderung oder psychischer Erkrankung. Der BeB fördert, unterstützt und 
begleitet Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung und deren 
Angehörige. 
 
Der BeB ist 1998 durch Fusion aus dem Verband evangelischer Einrichtungen 
für Menschen mit geistiger und seelischer Behinderung e.V. (VEEMB) und dem 
Verband Evangelischer Einrichtungen für die Rehabilitation Behinderter e.V. 
(VEERB) entstanden. Die beiden Verbände haben ihre Wurzeln in der über 
100-jährigen Arbeit der evangelischen Behindertenhilfe. In den zurückliegenden 
20 Jahren hat sich der Verband durch zwei Umzüge – insbesondere von 
Stuttgart nach Berlin –, diverse Strukturänderungen, inhaltliche 
Weiterentwicklungen und zukunftsweisende Projekte zu einem bedeutenden 
Akteur der Behindertenhilfe in Deutschland entwickelt. 

5.  Recht auf Teilhabe stärken 

In	Deutschland	leiden	noch	immer	Menschen	unter	Armut:	
Wenn	sie	eine	Behinderung	haben.
Wenn sie eine seelische Erkrankung haben.
Die	Regeln	aus	dem	UN-Vertrag	werden	nicht	beachtet.	

Eine	seelische	Erkrankung	oder	eine	Behinderung	darf	nicht	bedeuten:	
Man	ist	arm

Deshalb fordern wir: 
1. Armut darf keine Gefahr sein
	 Menschen	mit	Behinderung	oder	mit	einer	seelischen	Erkrankung	und	ihre	Familien	sollen		
	 wegen	einer	Behinderung	nicht	arm	werden.
	 Sie	brauchen	mehr	Geld	und	mehr	Hilfen.
 
	 Wenn	Angehörige	pflegen	und	helfen:	
	 Dann	sollen	sie	dafür	mehr	Geld	bekommen.

	 Menschen	mit	Behinderungen	und	Menschen	mit	seelischen	Erkrankungen	brauchen			
	 Möglichkeiten	für	Ausbildung	und	Arbeit:	
	 Damit	sie	ihr	eigenes	Geld	verdienen	können.	
  Stufe 1 beim Regel-Bedarf für Menschen in Einrichtungen
	 Viele	Menschen	mit	Behinderungen	bekommen	Geld	vom	Staat.
	 Dieses	Geld	heißt	Grund-Sicherung.	
	 Menschen	mit	Behinderungen	in	Wohn-Gruppen	bekommen	weniger	Geld.
	 Sie	sollen	die	Regel-Stufe	1	bekommen.

2. Gleiches Gesamt-Plan-Verfahren 
	 	Im	Gesamt-Plan-Verfahren	werden	Hilfen	für	Menschen	mit	Behinderungen	geplant.	
	 Das	steht	im	Bundes-Teilhabe-Gesetz.
	 Das	soll	in	ganz	Deutschland	gleich	gemacht	werden.	
	 Menschen	mit	Behinderungen	und	Menschen	mit	seelischen	Erkrankungen	sollen	in	ganz		
 Deutschland gut leben können.
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3.   Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und Menschen mit seelischen 
Erkrankungen im Gesamt-Plan-Verfahren

	 Bei	der	Planung	von	Hilfen	sollen	Menschen	mit	Behinderungen	und	Menschen	mit		 	
	 seelischen	Erkrankungen	mit-reden	und	mit-entscheiden.	
	 Dafür	brauchen	sie	barriere-freie	Info-Angebote.	
	 Damit	sie	ihre	Rechte	kennen.	
	 Und	sie	brauchen	Schulungen:
	 Damit	sie	ihre	Rechte	gut	vertreten	können.

	 Die	Mitarbeiter	und	Mitarbeiterinnen	vom	Amt	brauchen	Schulungen:	
	 Für	den	barriere-freien	Austausch.	
	 Damit	alle	gleich	gut	mit-reden	und	mit-bestimmen	können.

4. Teilhabe von Fach-Leuten im Gesamt-Plan-Verfahren
	 Beim	Gesamt-Plan-Verfahren	sollen	auch	Fach-Leute	dabei-sein	können.
	 Zum	Beispiel	aus	der	Einrichtung.	
	 Sie	können	der	Person	helfen:
	 Denn	sie	kennen	die	Rechte.		

5. Mehr Mit-Bestimmung
	 Menschen	mit	Behinderung	und	Menschen	mit	seelischen	Erkrankungen	haben	das		 	
	 Recht	auf	Mit-Bestimmung:	
	 Wenn	es	um	ihr	Leben	geht.	
		 Sie	müssen	deshalb	an	alle	Infos	kommen.
	 Die	Infos	müssen	barriere-frei	sein.
	 Mit-Bestimmung	muss	es	in	allen	politischen	Vertretungen	geben:	
	 •	 In	Städten	und	Gemeinden.
	 •	 In	den	Bundes-Ländern.
	 •	 In	der	Regierung	von	Deutschland.	
	 Mit-Bestimmung	muss	es	geben	für:	
	 •	 Menschen	mit	Lern-Schwierigkeiten.
	 •	 Menschen	mit	seelischen	Erkrankungen.
	 •	 Menschen	mit	schwerer	Behinderung.	
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6.  Mehr Respekt für Fach-Leute von der Behinderten-Hilfe und  
für die Betreuung von Menschen mit seelischen Erkrankungen 

Fach-Leute	für	Menschen	mit	Behinderungen	und	Menschen	mit	seelischen	Erkrankungen	 
sind	eine	wichtige	Berufs-Gruppe.
Sie	helfen	Menschen	mit	Behinderungen.
Ihre	Arbeit	verdient	Respekt	und	Lob	

Es	soll	ein	gemeinsames	Treffen	geben	von:	
	 •	 Bundes-Ländern.
	 •	 Vereinen	und	Arbeits-Gruppen	aus	der	Behinderten-Hilfe.	
Bei	dem	Treffen	soll	es	darum	gehen:	
So	kann	es	mehr	Fach-Leute	in	der	Behinderten-Hilfe	geben.	
So	bleiben	die	Fach-Leute	in	der	Behinderten-Hilfe.

Darüber	wollen	wir	sprechen:	
1. Berufe in der Behinderten-Hilfe bekannt machen
	 Viele	Menschen	kennen	den	Beruf	Heil-Erziehungs-Pfleger	und	Heil-Erziehungs-Pflegerin		 	
 nicht. 
	 Es	muss	mehr	Infos	über	diesen	Beruf	geben:
	 Damit	der	Beruf	bekannter	wird.
	 Dann	entscheiden	sich	mehr	junge	Menschen	für	diesen	Beruf.

2. Kostenlose Schule und mehr Hilfe in der Ausbildung
	 Wir	wollen	eine	Befreiung	vom	Schul-Geld.
	 Denn	in	den	ersten	2	Jahren	von	der	Ausbildung	bekommen	
	 Heil-Erziehungs-Pfleger	und	Heil-Erziehungs-Pflegerinnen	kein	Geld.
	 Manche	bezahlen	sogar	Geld:	
	 Damit	sie	die	Ausbildung	machen	können.
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3.  Mehr Geld für Fach-Kräfte in der Betreuung
	 Wenn	Menschen	sehr	viel	Hilfe	brauchen:	
	 Dann	bekommen	sie	viel	Hilfe	von	Assistenz-Personen.
	 Diese	Personen	sind	sehr	gute	Fach-Leute.
	 Sie	machen	eine	wichtige	Arbeit.
		 Sie	haben	viel	Verantwortung.

	 Diese	Assistenz-Personen	sollen	mehr	Geld	für	ihre	Arbeit	bekommen.

Bilder:	©	Lebenshilfe	für	Menschen	mit	geistiger	Behinderung	Bremen	e.V.,	Illustrator	Stefan	Albers,	Atelier	Fleetinsel	2013


